
Übersichtsschema zur ärztlichen Behandlung in Fällen schwerer Krankheit und am Lebensende 

 

Liegt eine medizinische Indikation vor 
(Prüfung allein durch den Arzt, § 1901b BGB) Unterlassen der Maßnahme 

Patient entscheidungsfähig? 
(„einwilligungsfähig“ 

Behandlung gemäß  
dem Wohl des der Entsch. des 
Patienten Gerichts 
nach d. Grundsatz: in dubio pro vita 

Betreuung 
veranlassen 

(§§ 1896 ff. BGB) 

= ja / Fortsetzung 

Dokumentation 

Aufklärungsgespräch Rechtlicher Vertreter vorhanden ? 
(Betreuer / Bevollmächtigter) 

schriftliche Patientenverfügung 
(§ 1901a BGB) vorhanden 

aktuelle Entscheidung des 
Patienten 

Gespräch zur Feststellung des Patientenwillens (§ 1901b 
BGB) zw. Arzt und Betreuer / Bevollm.  
 
Gelegenheit zur Äußerung für nahe Angehörige / Vertrauens-
personen 

Trifft PV auf aktuelle Lebens- u. Behandlungs-situation 
zu? (1901a BGB) 

Gespräch zur Feststellung der Behandlungswünsche 
bzw. des mutmaßlichen Willens zw. Arzt und Be-
treuer / Bevollm.  
 
Gelegenheit zur Äußerung für nahe Angehörige / 
Vertrauenspersonen; schriftl. Dokumente des Pat.

Einvernehmen zw. Arzt u. Betreuer / Bevollmächtigten über 
Patientenwillen ? 

Behandlungswünsche / mutmaßlicher Wille  
ermittelbar? 

Feststellung, welche Behandlung dem 
Wohl des Patienten entspricht 

Einvernehmen zwischen Arzt u. Betr. / Bev. Über 
Behandlungswünsche / mutmaßlichen Willen 

Betreuungsgericht 
(§ 1904 BGB)

Betreuungsgericht 
((§ 1904 BGB) 

Einvernehmen zwischen Arzt u. Betr. / 
Bev. über die weitere Behandlung 

Dokumentation Dokumentation Dokumentation 

§ 1904 
IV BGB 

Beh. gem. dem aktuell 
erklärten Patientenwil-

Behandlung gem. dem im voraus 
dokumentierten Patientenwillen 

Behandlung gem. dem mutmaßlichen 
Patientenwillen 

Betreuungsgericht 
(§ 1904 BGB) 

= nein 

Kriterien zur Feststellung des mutmaßli-
chen Willens sind insbes. (§ 1901a II 
BGB): 
- frühere mdl. o. schr. Äußerungen 
- ethische o. religiöse Überzeugungen 
- persönliche Wertvorstellungen 


